
  
 

 
 
 
le tzte  Aktual is ierung:   29.6.2022 
 
 
OLG Brandenburg, Urt. v. 13.4.2022 – 4 U 123/21 
 
 
MaßnG-GesR §§ 2, 5 Abs. 3; AktG §§ 121 Abs. 2 S. 1, 241 Nr. 1, 242 Abs. 2 S. 1, 243 Abs. 1; 
GmbHG §§ 34, 48 Abs. 2, 49 Abs. 1, 50, 51 
Vorgaben des MaßnG-GesR an die Beschlussfassung bei der GmbH 
 
1. Wiederholt die Satzung einer GmbH den Regelungsinhalt des § 48 Abs. 2 Var. 2 GmbHG und 
nimmt sie damit auf die jeweils geltende Gesetzeslage Bezug, so ist davon auszugehen, dass auch die 
Bestimmungen in § 2 MaßnG-GesR erfasst sind. 
2. Im Rahmen des MaßnG-GesR bedarf es bei der GmbH anders als etwa beim Verein weder für das 
Einverständnis mit der Beschlussfassung im erleichterten Umlaufverfahren noch für die Beteiligung 
an der Abstimmung eines bestimmten Quorums. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 






















